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LT-Extra Bücherecke ltw/86

Diese kostet nach Aussage
eines bauerfahrenen Landwirtes
rund 300 Franken für 6 Monate.
Es genügt, wenn 3-4 Arbeitskräfte

versichert werden, auch
wenn an Spitzentagen (Betonieren)

6-8 Leute anwesend sind.

Müssen Eigenleistungen
versteuert werden?
Grundsätzlich müssen Eigenleistungen

beim Bauen nicht
versteuert werden, es sei denn, das
um- oder neugebaute Gebäude
werde gewinnbringend verkauft.
Auf der andern Seite können an
Nachbarn ausbezahlte Löhne in

der Steuererklärung nicht in
Abzug gebracht werden.

Soll man eigenes Holz liefern
oder nicht?
Dies ist abhängig von:
Transportkosten, Holzpreis (rund),

Saglohn, Preis für Bauholz,
verfügbare Zeit für Holzschlag
u.a.m.
Oft genügt Holz von mittlerer
Qualität (3. Klasse). In solchen
Fällen ist es besser, wenn Holz
von guter Qualitägt (1. Klasse)
verkauft und das Bauholz zugekauft

wird. (evtl. direkt von
einem Nachbarn).

Wann soll man holzen?
Wenn möglichst hohe Eigenleistungen

erbracht werden sollen,
ist der Holzschlag frühzeitig
vorzunehmen, jedoch erst wenn die
Holzliste vorliegt.
In einem Fall hat der Landwirt
zusammen mit einem erfahrenen

Zimmermeister die zu
fällenden Bäume gekennzeichnet
und dann das Holz selber
gesägt.

KTBL-Veröffentlichungs-
verzeichnis 1986/87
Das neue Veröffentlichungsverzeichnis

des KTBL ist erschienen. In

der bewährten übersichtlichen
Aufmachung informiert es über alle
lieferbaren Veröffentlichungen des
KTBL und weiterer Institutionen.
Aufgeführt sind neben den Schriften,

Kalkulationsunterlagen,
Arbeitspapieren, Arbeitsblättern und
Baukosteninformationsblättern des
KTBL auch die Veröffentlichungen
des ALB Bayern, Hessen und Nord-
rhein-Westfalen, der
Arbeitsgemeinschaft für Elektrizitätsanwendung

in der Landwirtschaft (AEL)
und der Max-Eyth-Gesellschaft für
Agrartechnik (MEG).
Das Verzeichnis kann beim KTBL,
Abt. Oeffentlichkeitsarbeit, Bart-
ningstrasse 49, D-6100 Darmstadt
12, Tel.: (06151) 7001-0 kostenlos
bezogen werden.
Für ältere und auslaufende KTBL-
Literatur ist ein gesonderter
Antiquariatsteil vorhanden. Ein umfangreiches

Stichwort- und Autorenverzeichnis

erleichtert das Auffinden
der gewünschten Veröffentlichung.

Schrift Nr. 10 des SVLT

«Der Landwirt-
Partner im Strassenverkehr»
7 Kapitel, 88 Textseiten, A4-
Format in einem zweckmässigen
Plastik-Ringbuch, Preis Fr. 20-
inkl Porto und Verpackung.

Bestellungen gibt man am
einfachsten auf mit der Einzahlung
von Fr. 20 - auf Postcheckkonto
80-32608 (Zürich), Schweiz.
Verband für Landtechnik, 5223
Riniken, mit dem Vermerk:
Schrift Nr. 10.

SVLT-Zentralsekretariat,
Postfach, 5223 Riniken.

Jahresinhaltsverzeichnis 1986
Machen Sie aus der Schweizer Landtechnik ein wertvolles
Nachschlagewerk! - Das Jahresinhaltsverzeichnis 1986 gibt
Ihnen einen klaren und systematischen Überblick über die, in der
Schweizer Landtechnik veröffentlichten Beiträge. Dank der klaren

Gliederung nach fünfzehn verschiedenen Stichworten finden
Sie einen gewünschten Beitrag mühelos und ohne langes
Suchen.

Das Jahresinhaltsverzeichnis 1986 erhalten sie gratis beim
SVLT Zentralsekretariat, Postfach 3,5223 Riniken. Bitte frankiertes

und an Sie adressiertes Couvert (C 5) beilegen.

Jahresinhaltsverzeichnis 1986

Name

Vorname

Adresse

Plz.. Ort

Bitte senden Sie mir Ex. Jahresinhaltsverzeichnis 1986.
Einsenden an SVLT Zentralsekretariat, Postfach 53,5223 Riniken.
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